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RS OGH 1976/9/30 2Ob172/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1976

Norm

ABGB §1380 F

ABGB §1438 E

ASVG §332 A

ASVG §332 Abs2

Rechtssatz

Der nicht allein schuldige beklagte Schädiger, der sich ohne Bedachtnahme auf die durch die Legalzession bereits auf

den Sozialverischerungsträger übergegangenen Ansprüche des sozialversicherten Geschädigten, den eine Mitschuld

tri9t, mit diesem verglichen hat, kann gegen den regreßnehmenden Sozialversicherungsträger nur noch insoweit

aufrechnen, als ein vom Vergleich nicht umfaßter restlicher Direktanspruch des Geschädigten besteht.
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